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BMNT; Bundesgesetz zur Festlegung einheitlicher Standards beim Infrastruk-

turaufbau für alternative Kraftstoffe. Ressortstellungnahme 
 

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort teit zum Gegen-

stand Folgendes mit: 

 

Zu den Erläuterungen, § 3: 

Nach dem dem BMDW vorliegenden Informationen gibt es auch in Deutschland keine 

konkrete gesetzliche Verankerung der Bestimmungen des Artikel 4 Absatz 10 der 

Richtlinie über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Artikel 4 Ab-

satz 10 lautet: 

 

„(10) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Preise, die von den Betreibern öffentlich zu-

gänglicher Ladepunkte berechnet werden, angemessen, einfach und eindeutig vergleichbar, 

transparent und nichtdiskriminierend sind.“ 

  

Daher sollte die bezugnehmende Passage in den Erläuterungen zu § 3 letzter Absatz 

folgendermaßen formuliert lauten (Änderungen kursiv und unterstrichen): 

  

Zu § 3: 

[…] 

Um diese Pflicht zu erfüllen, stehen dem Betreiber mehrere Alternativen zur Verfü-

gung. Ein Betreiber kann etwa eine pauschale Abrechnung für den Ladevorgang oder 

auch eine Abrechnung in Abhängigkeit von der Dauer der Verbindung des Fahrzeugs 

mit dem Ladepunkt vorsehen. Ebenso ist dem Betreiber eine Abrechnung auf Basis 

der bezogenen Maßeinheit (kWh, Liter, Kubikmeter) und unter Berücksichtigung der 

17/SN-21/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 2

www.parlament.gv.at



BMDW-14.730/0015-Pers/6/2018 Seite 2 von 2 

 

für den Ladevorgang bezogenen Leistung möglich.  

Wichtig ist in diesem Sinne lediglich, dass die Preise für den Kunden einfach und ein-

deutig vergleichbar sind. Darüber hinaus müssen die Preise gut sichtbar sein; so muss 

ein durchschnittlich aufmerksamer Betrachter die Preise leicht lesen und zuordnen 

können. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Preisauszeichnungsgesetzes (BGBl. 

Nr. 146/1992 idF BGBl. I Nr. 99/2016) und des Dienstleistungsgesetzes (BGBl. 

100/2011, idgF). Die Angemessenheit der Preise ergibt sich aus den Bestimmungen 

des Zivilrechts (insbes. § 879 ABGB) und des Wettbewerbsrechts.    

 

U. e. wird eine Ausfertigung dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates in 

elektronischer Form übermittelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Wien, am 26.03.2018 
Für die Bundesministerin: 
Mag.iur. Georg Konetzky 
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